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Beschlossenes Gesetz 
 
 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 25. Januar 2024 gemäß Artikel 66 Satz 1 der Verfas-
sung für das Land Nordrhein-Westfalen folgendes Gesetz beschlossen: 
 
 
 

G e s e t z 
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
 

Artikel 1 
Änderung des Abgeordnetengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
Das Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 5. April 2005 (GV. NRW. 
S. 252), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Mai 2023 (GV. NRW. S. 272) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 6 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„Als Sachleistung werden auch Übernachtungsmöglichkeiten am Sitz des Landtags in 
begrenztem Umfang sowie Leistungen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Man-
dat unter Zahlung von im Haushaltsplan festgelegten Eigenanteilen zur Verfügung ge-
stellt.“ 
 

b) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„Der zur Verfügung stehende jährliche Höchstbetrag wird im Haushalt festgesetzt; dieser 
ist in der Höhe auf 40 vom Hundert der im Bundeshaushalt auf Grundlage von § 12 
Absatz 3 des Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundes-
tages (Abgeordnetengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 
1996 (BGBl. I S. 326), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Verbesserung 
der Transparenzregeln für die Mitglieder des Deutschen Bundestages und zur Anhebung 
des Strafrahmens des § 108e des Strafgesetzbuches vom 8. Oktober 2021 (BGBl. I S. 
4650), vorgesehenen Beträge begrenzt.“ 

 
c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „für deren Dauer“ gestrichen. 
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d) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 
 

„Die Mitglieder des Landtags haben das Recht, die Verkehrsmittel des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs, der Deutschen Bahn AG und der nicht bundeseigenen Bahnen des 
Nahverkehrs innerhalb des Gebietes des Landes Nordrhein-Westfalen sowie die Ver-
kehrsmittel der Deutschen Bahn AG nach Berlin frei zu benutzen.“ 

 
2. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) Der Überschrift wird die Angabe „; Ordnungsgeld“ angefügt. 
 
b) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

 
„(6) Ein nach der Geschäftsordnung des Landtags wegen einer nicht nur geringfügi-gen 
Verletzung der parlamentarischen Ordnung oder der Würde des Parlaments fest-gesetz-
tes Ordnungsgeld wird mit der laufen-den Zahlung der Abgeordnetenbezüge nach § 5 
Absatz 1 Satz 1 bis zur Tilgung verrechnet. Die Pfändungsschutzvorschriften nach § 20 
finden keine Anwendung.“ 

 
 
 
 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
 
Nummer 1 b) tritt am 1. Februar 2024 in Kraft. Nummer 1 d) tritt am 1. März 2024 in Kraft. Im 
Übrigen tritt das Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 
 
 
 
 
Düsseldorf, den 25. Januar 2024 
 
 

André Kuper 
Präsident 

 


